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Einleitung

„International law is what international lawyers make of it.“1

Die Völkerrechtsrealität findet sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Mit ihr
durchlebt auch die Völkerrechtswissenschaft Anpassungsvorgänge. Während vor einigen
Jahren noch die Konstitutionalisierungsthese2 vorherrschend war, wird diese – angesto-
ßen durch den Koskenniemi-Report der ILC3 – von der Fragmentierungsthese überlagert4.
Teilrechtsordnungen und -regime werden als solche nicht mehr per se, da wider einer
monistischen internationalen Gesamtrechtsordnung, abgelehnt, sondern in ihrer Existenz
hingenommen. Der Pluralismus von „Akteuren, Sachverhalten und Rechtswirkungen“5

ist im Völkerrecht angekommen und die klassisch hierarchisch bestimmte Normenpyra-
mide wird in ihren Grundfesten erschüttert. Dies führt zu einem neuen Betätigungsfeld
der Völkerrechtswissenschaft6: Die Teilrechtsregime stehen in Konkurrenz zueinander,
ihre Koexistenz führt zu Konflikten, die mit den herkömmlichen Lösungsmechanismen
nicht mehr sachgerecht zu handhaben sind7.

Die Entwicklung von (nahezu) selbstständigen Rechtsordnungen mit eigenen Recht-
sprechungs- und Rechtsdurchsetzungsinstrumenten im Zusammenspiel von internationa-
lem, staatlichem und privatem Recht wird auch unter dem Stichwort der „Hybridisierung

1 Ende des Vorworts für die zweite Auflage von Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Struc-
ture of International Legal Argument. Hierzu: These 3 des Vortrags von Paulus, Zusammenspiel der
Rechtsquellen aus völkerrechtlicher Perspektive, S. 38: „Der Pluralismus der (. . .) Rechtsordnungen
geht mit einer Pluralisierung von Rechtsquellen und Auslegungsmöglichkeiten einher. (. . .) Hier liegt
die Aufgabe für die Rechtswissenschaft, aber auch die Rechtsprechung, Ausmaß und Grenzen des
Einflusses der verschiedenen Rechtsordnungen klarzustellen.“

2 Die Konstitutionialisierungsthese umfasst die Ansicht, dass sich international ein „Kernbestand“
an Normen entwickelt hat, gegen die kein Staat oder Individuum verstoßen darf, auch wenn diesem
Kernbestand zuvor nicht zugestimmt wurde. Gleichzeitig entwickeln sich in zunehmender Weise
Mechanismen, die Verstöße gegen diese Normen sowohl zentral als auch denzentral ahnden, Paulus,
Zur Zukunft der Völkerrechtswissenschaft, S. 699 ff.; zum Verständnis von Konstituionalisierung
auch: Koskenniemi, International Law: Between Fragmentation and Constitutionalism, Rn. 17 f.

3 Koskenniemi-Report, Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diver-
sification and Expansion of International Law, International Law Commission, A/CN.4/L.682 vom
13. 04. 2006.

4 Paulus, Zusammenspiel der Rechtsquellen aus völkerrechtlicher Perspektive, S. 9, bescheinigt
dem Konstitutionalismusdiskurs eine veritable Krise, die u. a. darin zu erkennen sei, dass Teilsyste-
men eine Teilkonstitutionalisierung (Verfassungsfragmente) zugesprochen werden. Gleichzeitig war
die Konstitutionalisierungsthese freilich auch eine Antwort auf die bereits zu diesem Zeitpunkt zu-
nehmende Fragmentierung (legal pluralism), so auch: Koskenniemi, Fate of Public International Law:
Between Technique and Politics, S. 15.

5 Paulus, a. a. O., S. 9.
6 Paulus, a. a. O., spricht in diesem Zusammenhang von einem neuen „internationalen Verwal-

tungsrecht“.
7 Dieser Zustand veranlasst einige Autoren, das Kollisionsrecht in Gänze zu hinterfragen: Berman,

Is Conflict-Of-Laws Becoming Passe?, S. 43 ff.
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von Rechtsordnungen“8 erfasst und beschreibt ein neues pluralistisches Phänomen der
zwischen- und überstaatlichen Rechtsrealität.

Eine Situation, in der dieses Nebeneinander an (Teil-)Rechtsregimen besonders viru-
lent wird, ist die des Konflikts zwischen dem Rechtsschutzanspruch des Einzelnen aus
Art. 6 I EMRK und der Staatenimmunität. Beruft sich ein Staat in einem Gerichtsverfah-
ren auf Immunität, so wird, gibt das Gericht der Immunität des Antraggegners statt, dem
Antragssteller sein Recht auf Zugang zu diesem Gericht aus Art. 6 I EMRK verwehrt.
So versuchte beispielsweise der Beschwerdeführer Al-Adsani9 in London gegen Kuwait
zu klagen, wo er gefoltert und schwer verletzt worden war. Kuwait berief sich vor dem
britischen High Court auf Immunität, es fand kein Verfahren statt; die Umstände dieses
Falles wurden weder aufgeklärt, noch wurden die Verantwortlichen bestraft. Al-Adsani
wurde im Ergebnis der Rechtsschutz vollständig versagt, was verdeutlicht, wie gravierend
die Auswirkungen des soeben beschriebenen Konkurrenz- oder Konfliktverhältnisses ver-
schiedener (Teil-)Rechtsregime auf die Rechtsposition des Einzelnen ausfallen können.
Dennoch ist der Einfluss von Immunitäten auf das Recht auf Zugang zu einem Gericht in
der rechtswissenschaftlichen Literatur bisher wenig durchdrungen10.

Völkerrechtliche Immunitäten stellen wohl die empfindlichsten und schwerwiegends-
ten Eingriffe in das Recht auf Zugang zu Gericht dar11. Hierbei können verschiedene
Szenarien unterschieden werden12: Entweder erhält der Betroffene keinen Zugang im Fo-
rumstaat, was bedeutet, dass die Klage gegen einen Staat, welche in einem anderen Staat
erhoben wurde, abgewiesen wird. Oder ihm wird der Zugang zu allen Gerichten verwehrt,
außer zu denen des beklagten Staates – und zuletzt hierzu korrespondierend: Der beklagte
Staat selbst sieht kein Recht auf Zugang zu Gericht vor (etwa aufgrund nationaler Rege-
lungen, die die Immunität des eigenen Staates vorsehen) bzw. gestaltet dieses Recht nur
unzureichend aus. Die Kombination dieser Szenarien kann jederzeit dazu führen, dass ein
Kläger nirgendwo Zugang zu Gericht erhält. Diese Konsequenz ist nicht rein theoretischer
Natur, sondern empirisch belegt13.

Das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 I EMRK, dem ein Recht auf Zugang zu
einem Gericht inhärent ist14, hat sich durch die sog. evolutiv-dynamische Auslegung des
EGMR stetig weiterentwickelt und die Rechtsposition des Einzelnen auf dem internatio-
nalen Parkett des Völkerrechts signifikant aufgewertet. Dies liegt neben dem materiellen
Kerngehalt des Art. 6 I EMRK, der maßgeblich durch die Rechtsprechung des EGMR
geprägt wurde, vor allem auch an der Justiziabilität dieses Rechts über die bereits seit
langem bestehende Möglichkeit der Individualbeschwerde vor dem EGMR nach Art. 34
EMRK. Die Rechtsstellung des Individuums im Völkerrecht erlebt in der Völkerrechtswis-

8 Hierzu die 33. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, Band 46, Inter-
nationales, nationales und privates Recht: Hybridisierung der Rechtsordnungen? Immunität, 2014
sowie Teubner, Verfassungsfragmente, S. 232.

9 EGMR, Urteil vom 21. 11. 2001, Al-Adsani vs. UK, Rs. 35763/97, zu diesem Fall ausführlich in
Kap. D. IV. 2. a).

10 So auch Whytock, Foreign State Immunity and the Right to Court Access, S. 2059.
11 Francioni, The Rights of Access to Justice under Customary International Law, S. 47.
12 Nach Whytock, Foreign State Immunity and the Right to Court Access, S. 2060.
13 Whytock, a. a. O., S. 2063 ff.
14 EGMR Urteil vom 21. 2. 1975, Golder vs. UK, Rs. 4451/70, Rn. 36; hierzu ausführlich im

folgenden Kap. A.
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senschaft zur Zeit nicht nur, aber besonders im Kontext der Menschenrechte eine signifi-
kante Aufwertung (Paradigmenwechsel15). Einher geht diese Entwicklung mit einem neu-
en, veränderten Verständnis für staatliche Souveränität und Gleichheit16. Die Entwicklung
der völkerrechtlichen Immunitäten spiegelt im Ergebnis die dynamische Entwicklung des
Völkerrechts selbst wider17, es geht um die (Einschränkung) staatliche(r) Souveränität.

Diese Entwicklungen rechtfertigen eine neue, ausbalancierten Betrachtung des Kon-
flikts zwischen der Staatenimmunität und dem Recht auf Zugang zu Gericht aus Art. 6 I
EMRK des einzelnen Individuums, der vorliegend auch einer individuell auf diesen Kon-
flikt zugeschnittenen Lösung zugeführt werden soll. Die vorliegende Untersuchung möch-
te hierbei gerade kein dem Internationalen Privatrecht nachempfundenes „globales Kolli-
sionsrecht“18 entwickeln. Es ist eben nicht intendiert, die hier vertretenen Lösungsansätze
auf andere Kollisionen verschiedener völkerrechtlicher Teilrechtsordnungen oder Regime
zu übertragen. Normkonflikte im Völkerrecht lassen sich nur lösen, wenn sie individu-
ell charakterisiert und hieraufhin differenzierten, einzelfallgerechten Lösungen zugeführt
werden.

1. Untersuchungsgegenstand

Es gibt bereits zahlreiche Abhandlungen und Veröffentlichungen zu der Interaktion
von völkerrechtlichen Immunitäten und menschenrechtlichen Verpflichtungen19. Im Be-
sonderen das (mögliche) Zurücktreten der Staatenimmunität in Fällen schwerster Men-
schenrechtsverstöße ist in der Rechtswissenschaft ausführlich diskutiert worden20. Der

15 de Wet, Paradigmen in der internationalen Praxis: Normenhierarchie versus systemische In-
tegration, spricht von einem neuen menschenrechtsbasierten Paradigma; Peters, Jenseits der Men-
schenrechte, S. 469, spricht dem Individuum neben den Menschenrechten weitere „subjektive inter-
nationale Rechte“ zu. Peters, a. a. O., S. 39, vertritt in ihrem neuesten Werk die These, dass diese
Entwicklungen einer „Banalisierung der Menschenrechte entgegenwirken und sich gleichzeitig ei-
ne neue Hierarchie zwischen Menschenrechten und anderen „subjektiven internationalen Rechten“
(a. a. O., S. 387) andeute, die zu einer Neuinterpretation des Menschenrechts auf Rechtsfähigkeit
(Peters, a. a. O., s. S. 480) führe.

16 Die frühen Anfänge der Lockerung des Souveränitätsdogmas durch die Hinwendung des Völ-
kerrechts zum Schutz der Menschenrechte und den hiergegen vorgebrachten Widerstand beschreibt
Simma, Der Einfluss der Menschenrechte auf das Völkerrecht, S. 731 f. Der internationale Schutz der
Menschenrechte wurde als bloße „Modeerscheinung“ abgetan, als „westliche Propagandawaffe im
Kalten Krieg“, bzw. als „trojanisches Pferd“ vor den Toren des von Souveränität und Reziprozität
gesteuerten Völkerrechts.

17 Pieper, Staatenimmunität – eine Bestandsaufnahme, S. 858.
18 Paulus, Zur Zukunft der Völkerrechtswissenschaft, S. 714; hierzu weiterhin: Lescano/Teubner,

Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law, S. 1021 f.
19 Appelbaum, Einschränkungen der Staatenimmunität in Fällen schwerer Menschenrechtsverlet-

zungen; Bosch, Immunität und Internationale Verbrechen; Bröhmer, State Immunity and the Viola-
tion of Human Rights; Karl, Völkerrechtliche Immunität im Bereich der Strafverfolgung schwerster
Menschenrechtsverletzungen, u. v. m.

20 Appelbaum, Einschränkungen der Staatenimmunität in Fällen schwerer Menschenrechtsverlet-
zungen; Bosch, Immunität und Internationale Verbrechen; Caplan, State Immunity, Human Rights
and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory; Cremer, Entschädigungsklagen we-
gen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Staatenimmunität vor nationaler Zivilgerichtsbarkeit;
Karl, Völkerrechtliche Immunität im Bereich der Strafverfolgung schwerster Menschenrechtsverlet-
zungen; Klein, Menschenrechte und Ius Cogens; Kokott, Missbrauch und Verwirkung von Souverä-




